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12 8/85. ZB

In Kürze

Sowjetunion
Eine Baufirma in Krassnojarsk (Sibirien)
bestellte bei der zuständigen Maschinenfabrik in
Lipezk eine bestimmte Apparatur, die 31

Bestandteile umfasst. Die Lieferung erfolgte
prompt; es fehlten nur 30 der erforderlichen
Bestandteile. Nach einer langen und mühsamen

Korrespondenz mit vielem Hin und Her
kam die geforderte Nachlieferung doch noch
zustande, und sie brachte eine Verbesserung
um 1000 Prozent. Denn jetzt fehlen der
Bestellerfirma bloss noch 20 der 31 benötigten
Bestandteile. («Trud», Moskau, 21.3. 1985)

Im planwirtschaftlichen System ist die Lieferkette

vorgeschrieben; man kann nicht auf die
Konkurrenz ausweichen. Wegen nicht
eingehaltener Verpflichtungen kann ein Unternehmen

zwar gebüsst werden, aber dabei wandert
das Geld von einer staatlichen Tasche in die
andere, ui^ji der Schaden für die Volkswirtschaft

wird nicht behoben. Personelle
Konsequenzen bleiben meist aus, weil sich die
Verantwortung im Instanzendschungel schwer
fixieren lässt und von den Betroffenen weitergeschoben

wird. Oft verläuft die Sache im Sande
oder bleibt an jener Person kleben, die sich am
wenigsten wehren kann. Diesem «Brauchtum»
sagt man von Zeit zu Zeit im Rahmen einer
grossangelegten Kampagne den Kampf an,
besonders anlässlich von Führungswechseln (wie
jetzt bei Gorbatschow). Die Zahl der Pannen
lässt sich vermindern, aber die Pannenanfälligkeit

selbst liegt im System.

Im Hafen der lettischen Stadt Ventspil legen
jährlich gut 800 ausländische Schiffe an, und
dadurch kommt die Bevölkerung zu Kontakten
mit Ausländern.

Diese Sachlage ist in einem Beitrag von «Kommunist

Sowjetskoj Latwij» (Riga, Nr. 3/1985)
der Ausgangspunkt zu einer Betrachtung, die
einem bestimmten Thema gewidmet ist. Dem
Thema einer erfreulichen Gegebenheit im
Interesse der Völkerfreundschaft? Das müsste es

sein, wenn die sowjetische Selbstdarstellung
auch dem sowjetischen Selbstverständnis
entsprechen würde. Aber weil das nicht zutrifft,
lautet das Thema anders, nämlich (so der
Titel): «Die Gegenpropaganda, eine wichtige
Richtung der ideologischen Arbeit.»

Der Beitrag mahnt zur Verstärkung der
Parteiarbeit insbesondere unter den Personengruppen,

die direkten Kontakt zu den Ausländern
haben und deshalb speziell gefährdet sind.

Zwar sind in diesem Sinne 104 Lektoren in
Schulen und Betrieben tätig, und überdies
schickt die Agitprop-Abteilung des lettischen
Zentralkomitees regelmässig ihre Funktionäre
in die besonders exponierten Unternehmungen
und Quartiere, aber das genügt noch nicht, weil
die Partei-Grundorganisationen keine wirksame

Überzeugungsarbeit innerhalb der
Arbeiterkollektive leisten. Deshalb ist das Parteikomitee

der Stadt aufgerufen, die Aktivitäten dei
Gegenpropaganda zuerst in den Parteisektionen

selbst und dann innerhalb der
Belegschaftsorganisationen zu koordinieren und zu
leiten. Verstärkte Aufmerksamkeit sei jenen
Berufsgruppen zu widmen, die in regelmässigem
Kontakt mit den Ausländern stünden.

Der Verfasser W. Berdnik weist darauf hin,
dass es Gruppen von Bürgern gebe, wie zum
(ausdrücklich genannten) Beispiel die Kategorie

der Gläubigen, die nicht imstande seien,
den lügnerischen Charakter der antisowjetischen

Propaganda zu durchschauen. Bei dieser

Gruppe erweise sich die Abhaltung von Semi-
narien und Vorträgen leider als unbehelflich ;

man müsse nach neuen Wegen suchen.

Dem «Bündnis von Arbeit und Kunst» galt ein
redaktioneller Leitartikel der «Prawda» vom
24. 3. 1985. Es geht um die «kulturelle Betreuung»

von Belegschaften usw. in Stadt und
Land, wobei die lokalen Parteiorganisationen
für das Niveau der Betreuungsarbeit zu sorgen
haben. Ausdrücklich genannt wird das Beispiel
von «Filmfestivals mit militärpatriotischer
Thematik»; sie seien «insbesondere» für
Militäreinheiten voh Bedeutung.

Die sowjetische Gewerkschaftszeitung «Trud»
(23. 3. 1985) behandelt die Frage der
Kompetenzabgrenzung zwischen der Führung und der
Gewerkschaft eines Betriebs.

Dargelegt wird die Problematik am Beispiel
eines bestimmten Betriebs. Dort hatte die
Gewerkschaftsorganisation einen Arbeitsschutz-
beschluss gefasst, der im Widerspruch zu einem
schon gefassten Entscheid der Direktion stand.
Die Betriebsleitung kümmerte sich in der Folge
nicht um die gewerkschaftliche Forderung. Das
wurde damit begründet, dass Gewerkschaftsbeschlüsse

nur empfehlenden, nicht aber binden¬

den Charakter hätten. Dieser (sonst gültigen)
Auffassung widerspricht die «Trud» in diesem
speziellen Fall. Und zwar deshalb: Der fragliche

Betriebsentscheid habe die gültigen Normen

bezüglich Arbeitsschutz und technischer
Sicherheit verletzt. Deshalb sei die
Gewerkschaftsorganisation befugt gewesen, sich mit
ihrem Begehren gegen den Entscheid der
Betriebsleitung zu wenden; somit sei der Be-
schluss des betreffenden Gewerkschaftskomitees

als bindend für die Betriebsleitung zu
betrachten.

Vielleicht finden Sie das eine erfreuliche
Stellungnahme. Ich nicht. Für mich ist das ein
blanker Hohn auf die Gewerkschaftsbefugnisse.

Wenn sich eine Betriebsleitung über die
geltenden Sicherheitsnormen hinwegsetzt,
dann sollte eigentlich jedermann das Recht
(und auch die Pflicht) haben, gegen diesen

rechtswidrigen Zustand einzuschreiten und die
allfällige Bestrafung der Schuldigen in die
Wege zu leiten. Und wenn so etwas als Frage
der Gewerkschaftskompetenzen abgehandelt
wird, dann zeigt das nur, wie es in der Sowjetunion

um Gewerkschaftskompetenzen bestellt
ist, die diesen Namen verdienen würden.
Indessen hat der Verfasser des «Trud»-Beitrags
seine Erörterung sicher nicht als Hohn auf die
Gewerkschaftsbefugnisse gemeint, sondern als
echte Hilfe für die Belegschaft. Und das ist
eigentlich erst recht traurig, denn es zeigt die
Normalität im Umgang mit einer entmündigten
Arbeiterschaft.
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